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A r t i k e l  I
Die Umgestaltung der deutschen Gerichte soll grund

sätzlich in Übereinstimmung mit dem Gerichtsverfassungs- 
gesetz vom 27. Januar 1877 in der Fassung vom 22. März 
1924 (RGBl. 1/299) erfolgen. Folgende Gliederung der 
ordentlichen Gerichte wird wiederhergestellt:

Amtsgerichte, Landgerichte und Oberlandesgerichte.
A r t i k e l  II

Die Zuständigkeit der Amtsgerichte und Landgerichte 
in Zivil- und Strafsachen richtet sich im allgemeinen 
nach dem Recht, das am 30. Januar 1933 in Kraft war. Die 
Zuständi gkeit der Amtsgerichte in bürgerlichen Rechts - 
Streitigkeiten wird jedoch auf Ansprüche ausgedehnt, 
deren Gegenstand den Wert von 2000 RM nicht übersteigt.

Die Landgerichte sind zuständig für Berufung gegen 
Entscheidungen der Amtsgerichte.

Die Oberlandesgerichte entscheiden nicht in erster In
stanz, sondern sind endgültige Berufungsinstanz gegen 
Entscheidungen der Landgerichte in Zivilsachen; sie sind, 
soweit gesetzlich vorgesehen, für das Rechtsmittel der Re
vision gegen Entscheidungen der Amtsgerichte und Land
gerichte in Strafsachen zuständig.

A r t i k e l  III
Die Zuständigkeit der deutschen Gerichte erstreckt sich 

auf alle Zivil- und Strafsachen mit folgenden Ausnahmen:
a) Strafbare Handlungen, die sich gegen die Alliierten 

Besatzungsstreitkräfte richten;
b) Strafbare Handlungen, die von Nazis oder von ande

ren Personen begangen wurden, und die sich gegen 
Staatsangehörige Alliierter Nationen oder deren Eigen
tum richten, sowie Versuche zur Wiederherstellung 
des Naziregimes oder zut Wiederaufnahme der Tätig
keit der Naziorganisationen;

c) Strafbare Handlungen, in die Militärpersonen der Al
liierten Streitkräfte oder Alliierte Staatsangehörige 
verwickelt sind;


